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L-Bank im Überblick

 Förderinstitut des Landes Baden-Württemberg

 mehr als 1100 Mitarbeiter/innen in 

Karlsruhe und Stuttgart

 Mit den Geschäftsfeldern

 Wohnraumförderung

 Familienförderung

 Umwelt- und Klimaschutzförderung

 Infrastrukturförderung

 Wirtschaftsförderung
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Programmnachfrage

10%

3%

10%

20%

57%

Landesprogramme 

(inkl. L-Mittelstand)   

Liquiditätshilfe-

programm              

GuW 

ELR

L-Bank-Invest

Vorjahresvergleich (Zahlen jeweils zum 30.09.)

2008 2009 

Prozentuale Verteilung nach dem Zusagevolumen

8%

17%

6%

21%

48%
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Anzahl der ausgereichten Darlehen und Darlehensvolumen 

(Zeitraum 01.01.2009 bis 30.09.2009)

 Starthilfe Baden-Württemberg

 Anzahl an Darlehen: 483

 Gesamtvolumen: 22 Mio. EUR

 Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Baden-Württemberg

„Gründung und Festigung“

 Anzahl an Darlehen: 1540

 Gesamtvolumen: 263 Mio. EUR
Quelle: L-Bank, Stand 01.10.2009

Existenzgründerförderung
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Starthilfe Baden-

Württemberg
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Darlehen mit obligatorischer Bürgschaft 

Gemeinsames Förderangebot von L-Bank und Bürgschaftsbank

 Wer wird gefördert?

 Existenzgründerinnen und Gründer der 

gewerblichen Wirtschaft u. freien Berufe

 innerhalb von 3 Jahren nach Gründung

 mit einem Gesamtkapitalbedarf von 150 TEUR

Starthilfe Baden-Württemberg
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 Was wird gefördert?

 Neugründung, Übernahme oder tätige Beteiligung an einem 

kleinen oder mittleren Unternehmen (mindestens 10 %) 

 Existenzfestigung innerhalb von 3 Jahren nach Aufnahme der 

selbständigen Tätigkeit

 Investitionsort in Baden-Württemberg

 Verwendungszweck

 Investitionen/ Übernahmepreis (einschl. tätige Beteiligung)

 Erstausstattung oder Aufstockung des Warenlagers

 Betriebsmittel

Starthilfe Baden-Württemberg
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 Wie wird gefördert?

 Zinsverbilligtes Darlehen bis zu 100 TEUR

 Kombiniert mit einer Bürgschaft in Höhe von 80 % zur 

Risikoentlastung der Hausbank

 Laufzeit 8 Jahre, davon 2 Jahre tilgungsfrei

 Mindestbetrag 5 TEUR, Höchstbetrag 100 TEUR

 Erhebung von Bereitstellungsprovision erst ein Jahr nach Zusage 

(0,25% pro Monat)

Starthilfe Baden-Württemberg
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Starthilfe Baden-Württemberg

Konditionen 

 Auszahlung 98%

 Tilgungsfälligkeit: halbjährlich      Zinsfälligkeit: vierteljährlich

 Kredit

 Zinssatz siehe: www.l-bank.de

 Erhöhung des Nominalzinssatzes um bis zu 0,5% in Abhängigkeit 

von Bonität und Besicherung

 Festlegung des Zinssatzes am Tag der Zusage der L-Bank

 Bürgschaftsbank

 einmalige Bearbeitungsprovision 1% aus dem Bürgschaftsbetrag

 lfd. Bürgschaftsprovision 0,8% p.a. aus dem Darlehensbetrag
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Starthilfe Baden-Württemberg

 Antragstellung bei der Hausbank

 vor Vorhabensbeginn

 Ein vollständiger Antrag umfasst:

 L-Bank Antragsformular (L-Bank Formular 9078 bzw. GenoStar)

 Lebenslauf des Gründers

 Selbstauskunft 

 Bei Betriebsübernahmen die Jahresabschlüsse der letzten beiden 

Geschäftsjahre des zu übernehmenden Betriebs

 Weitere Fördervoraussetzung:

Beratung bei der IHK oder Handwerkskammer
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Gründungs- und 

Wachstumsfinanzierung

(GuW)
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Bürgschaftsbank 

Baden-Württemberg GmbH

70182 Stuttgart

KfW Mittelstandsbank

60325 Frankfurt

Landeskreditbank 

Baden-Württemberg

76113 Karlsruhe

Gründungs- und Wachstumsfinanzierung
(GuW) – die Beteiligten

 Drei Förderinstitute – ein Programm
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Existenzgründung und -festigung 

(Unternehmen bis 8 Jahre)

Etablierter Mittelstand

(Unternehmen älter als 8 Jahre)

Investitionsfinanzierung

GuW Baden-Württemberg

Gründungs- und Wachstumsfinanzierung
(GuW) – die Programmstruktur
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 Wer wird gefördert?

 Natürliche Personen

 Existenzgründerinnen und Gründer der gewerblichen Wirtschaft 

und freien Berufe

 innerhalb von 8 Jahren nach Gründung 

GuW - Gründung und Festigung
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 Was wird gefördert?

 Neugründungen, Übernahmen oder tätige 

Beteiligungen an einem kleineren oder mittleren Unternehmen 

(mind. 10 %) 

 Existenzfestigungen in den ersten 8 Jahren

 Investitionsort: Baden-Württemberg

 Verwendungszweck

 Investitionen

 Übernahmepreis

 Erstausstattung oder Aufstockung des Warenlagers

GuW - Gründung und Festigung
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 Wie wird gefördert? 

 Zinsverbilligte Darlehen

 Mindestbetrag 5.000 EUR, Höchstbetrag 2 Mio. EUR

(bei endfälligen Darlehen: max. 300.000 EUR)

 Finanzierungsanteil 100 %

 Auszahlung 96 %

 Laufzeiten/Freijahre: 5/1, 8/2,10/2, 12/endfällig, 20/3, 20/endfällig

 Bereitstellungszinsen: erst 1 Jahr nach Zusage

 Antragstellung vor Investitionsbeginn (KfW Vordruck Nr. 141 660 - L-Bank Version)

GuW - Gründung und Festigung
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GuW und Risikoübernahme

 50-prozentige Bürgschaft im Rahmen des Kombiprodukts „GuW50“

 Bürgschaften bis 1 Mio. EUR: Bürgschaftsbank

 Sonderkonditionen:

 lfd. Bürgschaftsprovision: risikoabhängige Bepreisung, 

gestaffelt nach Preisklassen

 einmalige Bearbeitungsgebühr: 1,0 % bezogen auf die 

Bürgschaft

 Vereinfachtes Verfahren

 Höhere Risikoübernahme (bis 80 %) im Rahmen des 

Bürgschaftsprogramms

 Bürgschaften bis 1 Mio. EUR:   Bürgschaftsbank

 Bürgschaften zwischen 1 und 5 Mio. EUR: L-Bank
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Investitionen
(herkömmliche Vorhaben)

Investitionen 
(innovative und 
technologieorientierte Vorhaben)

Gründung und Festigung

(Unternehmen bis 8 Jahre)

Mittelstandskredit

(Unternehmen älter als 8 Jahre)

Gründungs- und Wachstumsfinanzierung Baden-Württemberg (GuW)

Nominalzins des zinsgünstigen Unternehmerkredits der KfW Mittelstandsbank

- 0,30 %- 0,55 %
- 0,20 %

Investitionen
(herkömmliche Vorhaben)

- 2,00 %

Beispiel: Laufzeit 10 Jahre, 2 Jahre tilgungsfrei, Preisklasse B Stand 09.10.2009

2,70 % nom

3,48 % eff

2,80 % nom

3,59 % eff

2,45 % nom

3,22 % eff

Gründungs- und Wachstumsfinanzierung
(GuW) – die Konditionen
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Liquiditätshilfe-

programm
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Liquiditätshilfeprogramm

Wer

Was

Liquiditätshilfeprogramm

 Betriebsmittelfinanzierungen

 Konsolidierungen 

 Betriebsübernahmen 

Wie

 Zinsgünstige Darlehen

 Laufzeitvarianten: 3 bis 10 Jahre, bis zu 2 tilgungsfreie Jahre, endfällige 

Variante mit 4 Jahren Laufzeit 

 Bereitstellungsprovision drei Monate nach Zusage (0,25 % pro Monat)

 RGZS - Anpassung bei Bonitätsverschlechterung so vertraglich geregelt

 Außerplanmäßige Tilgungen sind ohne VFE möglich

 Nichtabnahmeentschädigung wird nicht erhoben

Risikoübernahme:

 50-prozentige Bürgschaft im Rahmen des Kombiprodukts „Li50“

Wieviel
 Darlehensbeträge ab 10 TEUR, kein Kredithöchstbetrag

 Finanzierungsanteil bis zu 100 %

 Gewerbliche Unternehmen, Angehörige der Freien Berufe

 max. 500 Beschäftigte
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Wichtig zu wissen …
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Hausbankprinzip

Der Antragsteller

 erstellt sein Konzept

 führt Finanzierungsgespräche

mit seiner Hausbank

Die L-Bank

 prüft Antragsvoraussetzungen

 leitet Hausbank

Refinanzierungszusage zu 

Die Hausbank

 prüft das Vorhaben

 erstellt Rating mit Bonitätsein-

stufung

 bewertet Sicherheiten

 hilft bei Antragstellung

 leitet Antrag an L-Bank weiter

 schließt Darlehensvertrag mit

dem Antragsteller

 ruft Darlehensmittel ab und

leitet sie weiter

 führt den Verwendungsnachweis

 überwacht das Kreditengagement

 verwaltet die Sicherheiten

Die Hausbank
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So erreichen Sie uns



Handwerkskammer Reutlingen, 24. November 2009 25

Flächendeckendes Beratungsnetzwerk

 Baden-Baden

 Bad Mergentheim 

 Böblingen

 Esslingen 

 Freiburg 

 Göppingen 

 Heidelberg

 Heidenheim

 Heilbronn 

 Karlsruhe

 Konstanz 

 Ludwigsburg 

 Mosbach

 Mannheim

 Nürtingen

 Pforzheim

 Reutlingen 

 Schwäbisch Hall

 Schopfheim

 Stuttgart

 Tauberbischhofsheim 

 Ulm

 Villingen-Schwenningen

 Waiblingen

 Weingarten

Ort der Beratung: IHK oder Handwerkskammer
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Sofortinfos unter:

Hotline

0711 122 - 2345

Konditionen per Faxabruf

0711 122 - 2674

E-Mail: wirtschaft@l-bank.de

Internet: www.l-bank.de

Karlsruhe

Schlossplatz 10

76113 Karlsruhe

Tel. 0721 150 - 0

Fax 0721 150 - 1001

Stuttgart

Börsenplatz 1

70174 Stuttgart

Tel. 0711 122 - 0

Fax 0711 122 - 2112

Kontakt

http://www.l-bank.de/
http://www.l-bank.de/
http://www.l-bank.de/
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Sigfried Schinzel

Börsenplatz 1

70174 Stuttgart

Tel. 0711 122 - 2648

Fax 0711 122 - 442648

sigfried.schinzel@l-bank.de

Ihre Referent

… bedankt sich für Ihr Interesse !

mailto:daniela.zeiske@l-bank.de
mailto:daniela.zeiske@l-bank.de
mailto:daniela.zeiske@l-bank.de

